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Die Hartz-Kommission hat einen „Masterplan“
zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit
in Deutschland vorgelegt. Durch eine Be-

schleunigung der Arbeitsvermittlung sowie die
Ausweitung von Leiharbeit, Mini-Jobs und neuer
Selbständigkeit soll die Arbeitslosigkeit in drei Jah-
ren halbiert werden.

Auch wir sind für effiziente und unbürokratische
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Doch wo die
Diagnose falsch ist – und die These einer lohnkos-
tenbedingten Krise, die den Empfehlungen der
Kommission unter-
liegt, ist falsch! –,
läuft die Therapie
ins Leere.

Arbeitsmarktpoli-
tik kann nur dann er-
folgreich sein, wenn
neue Arbeitsplätze geschaffen und die vorhandene
Arbeit auf mehr Schultern verteilt wird. Es geht um
Arbeit mit hohem Wertschöpfungspotenzial. Sie ist
die Grundlage für eine zukunftsorientierte Reform
der sozialen Sicherungssysteme und den Ausbau
der öffentlichen Infrastruktur. Und es geht um Aus-
und Weiterbildung für qualifizierte Arbeitsplätze in
einer Gesellschaft, die aus den Sackgassen von
Dumpingkonkurrenz, prekärer Arbeit und sozialer
Ausgrenzung herauskommen will.

Eine innovative Arbeitsmarktpolitik braucht ein
neues wirtschafts-, finanz- und geldpolitisches Um-
feld. Wir plädieren für ein öffentliches Investitions-
programm, das die neuen Bundesländer – insbe-
sondere nach der „Jahrhundertflut“ – auf die Beine
hilft. Wir plädieren für die Stärkung der Finanzkraft
der Kommunen, damit die materielle und soziale
Infrastruktur erneuert wird. Wir plädieren für sozia-
le Gerechtigkeit in der Verteilung des gesellschaftli-
chen Reichtums, damit der Binnenmarkt durch
Stärkung der Nachfrage Entwicklungsperspektiven
bekommt. Und wir plädieren für Arbeitszeitverkür-
zung, um durch Abbau gesundheitsschädlicher
Mehrarbeit der Beschäftigten einen Beitrag zur In-

tegration der Arbeitslosen ins Erwerbsleben zu
leisten.

Der These im Kommissionsbericht, „wachs-
tumssteigernde Reformen müssen bei der Binnen-
wirtschaft und dem Ausbau des Dienstleis-
tungssektors ansetzen“ (38), stimmen wir zu. Die
in den 1980er und 1990er Jahren primär verfolgte
Strategie, Arbeitslosigkeit durch eine exportorien-
tierte Wettbewerbspolitik ebenfalls zu exportieren,
führt zu keinem nachhaltigen Beschäftigungsauf-
bau. Es hängt von der Mobilisierung der Beschäfti-

gungspotenziale
des Binnenmarktes
ab, in welchem Um-
fang die Zahl der Ar-
beitslosen gesenkt
werden kann. Eine
beschäftigungsori-

entierte Investitions-, Finanz- und Geldpolitik statt
einseitiger Konzentration auf Haushaltskonsolidie-
rung und Umverteilung von unten nach oben bilden
das Umfeld, in das eine erfolgreiche Arbeitsmarkt-
politik eingebettet sein muss. 

Unsere Kritik am „Masterplan“ der Hartz-Kom-
mission zielt auf zwei grundlegende Punkte:

– Zum einen ist die Verknüpfung von aktiver Ar-
beitsmarktpolitik mit einer auf die Entwicklung von
Binnenwirtschaft und Dienst-
leistungen ausgerichteten
Wirtschaftspolitik von der
Kommission selbst nicht be-
arbeitet worden. Damit wird
das plakative Ziel der Halbierung der Arbeitslosig-
keit verfehlt. In der Konsequenz der Kommissions-
vorschläge werden die gesamtgesellschaftlichen
Verteilungsprobleme nicht gelöst, sondern z.T. wei-
ter verschärft. 

– Zum anderen ist die Zielrichtung, Eigenaktivitä-
ten bei den Arbeitslosen auszulösen, mit Einschnit-
ten bei den sozialen Rechten verbunden, die von
den Arbeitslosen und Beschäftigten nicht akzep-
tiert werden können. Effektivere Vermittlung ja,
Abbau von Rechten und Leistungen nein. Durch

verschärften Druck auf Arbeitslosen und Leis-
tungskürzungen wird die Arbeitslosigkeit nicht
bekämpft.

Die Empfehlungen der Hartz-Kommission zielen
weit über den Bereich der Arbeitsmarktpolitik hi-
naus. Eine umfassende Flexibilisierung der Arbeits-
gesellschaft soll den Übergang in einen flexiblen
Kapitalismus beschleunigen.

Der VW-Manager Peter Hartz geht von folgen-
der Überlegung aus: „Nach sieben Jahren Erfah-
rung mit dem ,atmenden Unternehmen’ an über 40
Standorten in aller Welt kann gesagt werden, dass
sich mindestens 90 Prozent der Beschäftigungs-
probleme kostenorientiert lösen lassen, ohne zu
entlassen.“  Da in Deutschland seit Monaten wie-
der verstärkt Entlassungen stattfinden, soll das
Modell der „atmenden“ Wertschöpfung umge-
setzt werden, um den „Nachschub für Nürnberg“
zu stoppen.

Die Hartz-Kommission präsentiert zwei Ansatz-
punkte für mehr Beschäftigung:

– „Leitidee“ ist der Übergang von einer aktiven
zu einer „aktivierenden“ Arbeitsmarktpolitik. Der
und die Arbeitslose soll sich selbst in den ersten
Arbeitsmarkt reintegrieren, unterstützt durch die
Informations- und Förderinstrumente der JobCen-
ter. Durch frühzeitige Betreuung, effektivere Ver-
mittlung und verschärfte Zumutbarkeitskriterien
soll auch ohne die Ausweitung des Angebots an
Arbeitsplätzen die Dauer der Arbeitslosigkeit (heu-
te im Durchschnitt 33 Wochen) verkürzt und damit
die Arbeitslosigkeit um 450 000 bis zum Jahr 2005
gesenkt werden.

– „Herzstück des Abbaus der Arbeitslosigkeit ist
eine neue Form der integrationsorientierten Zeitar-
beitsgesellschaft, die PersonalServiceAgentur
(PSA).“ (148) Der Anteil der Leiharbeit liegt in
Deutschland nur bei 1,29%. Hinzu kommt die För-
derung von selbständiger Beschäftigung durch 
Ich-/Familien-AGs und Mini-Jobs. Zeitarbeit und
neue Selbständigkeit sollen als Katalysatoren für ei-
ne Modernisierung des flexiblen Produktionsmo-
dells dienen. „Für Unternehmen werden neue
Möglichkeiten der Kapazitätserweiterung ,At-
mungsinstrumente’ geschaffen. In Zusammenar-
beit mit den Selbstständigen können Unterneh-
men sowohl ihre Kapazitäten ,atmen’ lassen, als
auch ihre Attraktivität gegenüber den Kunden ver-
stärken.“ (41)

Die Überführung einer großen Zahl von Ar-
beitslosen in neue Formen der Selbstständigkeit
würde dazu führen dass das traditionelle Norma-
larbeitsverhältnis beschleunigt abgebaut wird.
„Arbeitskraftunternehmer“ und Mini-Selbst-

ständige sollen ihre Be-
schäftigungs- und Vorsor-
geperspektiven in zuneh-
mendem Maße eigenstän-
dig regeln. In der Logik der

Vorschläge der Hartz-Kommission erfolgt eine
weitgehende Abkehr von rechtlicher, z. B. tarif-
vertraglicher und kollektiver Vorsorge und sozia-
ler Sicherung, statt der Einbeziehung aller Er-
werbstätigen in die sozialen Sicherungssys-
teme. 

Die unter Hartz’ Federführung umgesetzten
Methoden des Personalmanagements liegen
nicht auf der Linie des kruden „hire and fire“,
das die Anhänger des „Herr-im-Hause“-Stand-
punktes innerhalb der Unternehmerlagers predi-
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gen. Tatsächlich stellen die 28-Stunden-Woche
sowie das 5000 x 5000-Modell bei VW den Ver-
such eines Mittelwegs zwischen einem entfes-
selten Konkurrenzkapitalismus und einem sozial
regulierten Kapitalismus europäischer Provenienz
dar: weder umfassende neoliberale Deregulie-
rung, noch Begrenzung des Marktes durch kollek-
tive, gesellschaftliche Vorsorge und Steuerung.
Darin spiegeln sich auch die Sonderbedingungen
bei VW (Firmentarif, überdurchschnittliche Entgel-
te, starke Stellung der Betriebsräte) wider. 

MODULE ZUM ABBAU DER
ARBEITSLOSIGKEIT

Die Übertragung der Erfahrungen innerhalb ei-
nes Konzerns, und sei er noch so groß, auf die Ge-
samtwirtschaft ist jedoch grundsätzlich problema-
tisch. Personalpolitische Entscheidungen sowie
Änderungen des Entlohnungssystems innerhalb ei-
nes Unternehmens haben nur sehr geringe Aus-
wirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Nachfra-
ge- und Beschäftigungsniveau. Dies ist anders,
wenn entsprechende Maßnahmen einer ganzen
Volkswirtschaft verordnet werden. Die Einschrän-
kung von Kollektivleistungen führt zu weiteren
Nachfrageausfällen
und damit sinkender
Beschäftigung. Außer-
dem kommt es bei
schnellen Anpassun-
gen der Beschäftigung
an Nachfrageschwan-
kungen zu heftigeren
Konjunkturschwankun-
gen, als sie aus der jün-
geren Vergangenheit
bekannt sind.

Alle empirischen
Untersuchungen bele-
gen: Arbeitsabstinenz
und Sozialmissbrauch
bei Arbeitslosen sind
Ausnahmen. Arbeitslo-
se wollen möglichst
schnell in Arbeit ver-
mittelt werden – das
zeigt aktuell die massi-
ve Nachfrage
(100 000) nach den 5000 Arbeitsplätzen bei VW.
Beschäftigung bedeutet materielle Sicherung, An-
erkennung, Teilhabe und Lebenssinn. Ausgangs-
punkt einer tatsächlich innovativen Arbeitsmarkt-
politik ist die Erkenntnis, dass die Erhöhung des fi-
nanziellen Drucks auf die Betroffenen kein Problem
löst, sondern nur neue Probleme der Ausgrenzung
und Demütigung von Arbeitslosen sowie der Ver-
tiefung gesellschaftlicher Spaltungen aufgrund der
negativen Rückwirkungen auf die Beschäftigungs-
bedingungen der Erwerbstätigen schafft. Innovati-
ve Arbeitsmarktpolitik muss mit den Betroffenen
und im Einklang mit ihren Interessen, nicht gegen
sie organisiert werden. Daran sind die Ergebnisse
der Hartz-Kommission zu messen. 

1. PersonalServiceAgentur – Ausweitung von
Leiharbeit und Eingriffe in die Tarifautonomie

Durch die Ausweitung der PSA-Leiharbeit soll
die Zahl der Arbeitslosen um 780 000 gesenkt wer-
den. Die Tätigkeit im Rahmen der PSA wird als Ar-
beitsverhältnis definiert, auf das sämtliche arbeits-
rechtliche Regelungen einschließlich des Kündi-
gungsschutzgesetzes Anwendung finden. Arbeits-
lose erhalten keinen Rechtsanspruch auf eine PSA-
Einstellung, sie können aber zur Arbeit in einer PSA
gezwungen werden. 

Die Nettoentlohnung soll innerhalb der bis zu
sechsmonatigen Probezeit lediglich der Höhe
des Arbeitslosengeldes entsprechen. Das stellt
einen erheblichen Eingriff in die Tarifautonomie

dar. Nach der Probezeit soll die Entlohnung nach
einem so genannten PSA-Tarif erfolgen. Erst
wenn der Arbeitnehmer in ein „reguläres“ Be-
schäftigungsverhältnis auf dem ersten Arbeits-
markt wechselt, sollen die regulären Tarifbedin-
gungen gelten. Der Ansatz der PSA-Beschäfti-
gung schafft damit zwei Welten in den Unter-
nehmen – mit der Gefahr der Aufspaltung der
Belegschaften und verschärfter Niedriglohnkon-
kurrenz. Statt dessen müssen jeweils die tarifli-
chen Bedingungen des entleihenden Unterneh-
mens verbindlich sein. 

Die Ausweitung von Leiharbeit schafft – mit
wenigen Ausnahmen – keine zusätzlichen Ar-
beitsplätze, sondern substituiert reguläre Arbeit
durch Leiharbeit. Die Aufhebung des Synchroni-
sationsverbotes sowie die Aufhebung der Höch-
steinsatzdauer von zwei Jahren beim entleihen-
den Unternehmen stellen zum einen eine Verla-
gerung des Beschäftigungsrisikos auf den ein-
zelnen Arbeitnehmer dar, zum anderen stehen
sie im Widerspruch zur immer wieder behaup-
teten hohen Übernahmequote der Entleiher.
Sollte diese Quote tatsächlich so hoch sein, be-
steht keine Notwendigkeit, die Verleihdauer im
einzelnen Unternehmen zu entfristen, da da-
durch jeglicher Übernahmeanreiz genommen

wird. Gerade das Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz bietet einen gewissen Schutz vor Mis-
sbrauch.

Zudem wird in die betriebliche Handlungsfähig-
keit der Gewerkschaften und der Betriebsräte ein-
gegriffen. Weder ein Interessenausgleich noch ein
Sozialplan ist bei der massenhaften Entlassung von
LeiharbeitnehmerInnen aus dem entleihenden Un-
ternehmen durchsetzbar. 

Für den einzelnen können sich weitere Belas-
tung ergeben, wenn sich an die Tätigkeit in der
PSA Arbeitslosigkeit anschließt und die Berech-
nung des Arbeitslosengeldes nur noch auf das letz-
te Jahr abstellt, das heißt, nicht auf die letzten sie-
ben Jahre zurück gegriffen werden kann und somit
bisher mögliche Härtefallregelungen entfallen.

Kurzum: Wir sehen erhebliche Verschlechterun-
gen im rechtlichen und finanziellen Status von Be-
schäftigungssuchenden. Wir befürchten, dass das
Unterlaufen des Kündigungsschutzes, die Locke-
rung der Vorschriften für Leiharbeit und die Ein-
führung von speziellen Tarif- und Entgeltstrukturen
massive negative Rückwirkungen auf die Beschäf-
tigten in „Normalarbeitsverhältnissen“ hat. 

2. Verschlechterung des Rechts- und Finanz-
status bei Arbeitslosigkeit

– Verschärfte Zumutbarkeitsregelungen – Hebel
für „flächendeckende“ Leistungskürzungen

„Niemand ist gezwungen, eine angebotene
Stelle anzunehmen, in die PSA einzutreten oder an

einer Maßnahme zur Integrationsförderung teilzu-
nehmen.“ (97) – Wer allerdings ein zumutbares An-
gebot des JobCenter ablehnt, muss mit Leis-
tungskürzung, Sperrzeit und schließlich Aus-
schluss aus dem Leistungsbezug rechnen. „Ohne
Leistung keine Gegenleistung“ – die Konditionen
dieses ja auch heute schon geltenden Grundsatzes
sollen auf Seiten des Arbeitslosen noch einmal
deutlich verschlechtert werden.

ZUMUTBARKEITS-
REGELUNGEN VERSCHÄRFT

Verschärfte Zumutbarkeitskriterien und gesetz-
lich verpflichtend vorgeschriebene – also außer-
halb des Ermessens der einzelnen Vermittler lie-
gende – Sanktionen bei „Fehlverhalten“ dienen als
Hebel zur „flächendeckenden“ Androhung indivi-
dueller Leistungskürzungen. Die von der Kommis-
sion vorgeschlagene und an sich positive Option
des individuellen Ausstiegs aus dem Erwerbsleben
für maximal fünf Jahre (ohne Verlust des bis dahin
noch bestehenden Anspruchs auf Arbeitslosen-
geld) realistischerweise nicht zum Zuge kommen.
Aufgrund des steigenden Drucks auf Arbeitslose
ist vielmehr ein verstärkter Rückzug vor allem von

Frauen vom Arbeits-
markt führen, was die
geschlechtsspezifische
Diskriminierung zemen-
tiert bzw. verstärkt. 

Nach heutiger Rege-
lung ist ein Vermitt-
lungsangebot dann
noch zumutbar, wenn
das erziel-bare Brut-
toentgelt höchstens
20% (bis zum dritten
Monat der Arbeitslosig-
keit) bzw. höchstens
30% (bis zum sechsten
Monat der Arbeitslosig-
keit) unter dem vorma-
ligen Verdienst liegt.
Bereits nach einem hal-
ben Jahr kann aller-
dings auch in Jobs ver-
mittelt werden, deren
Nettolohn die Höhe der

Entgeltersatzleistung nicht unterschreitet. Bei ei-
ner täglichen Arbeitszeit von mindestens (unter)
sechs Stunden ist zudem eine Pendelzeit von 2,5
Std. (2 Std.) zumutbar. Alleinstehenden Arbeits-
losen soll künftig ab dem vierten Monat der Ar-
beitslosigkeit eine bundesweite Mobilität zuge-
mutet werden, allen anderen Arbeitslosen ab
dem siebten Monat. Ausgenommen von diesen
drastisch verschärften Mobilitätsanforderungen
sind Arbeitslose „mit Verantwortung für abhängi-
ge betreuungsbedürftige Personen und Famili-
enangehörige“ (93); bei ihnen bleibt die regiona-
le Zumutbarkeit tägliches Pendeln beschränkt. 

Zudem soll im Streitfall nicht mehr alleine die
Arbeitsverwaltung die Zumutbarkeit eines Stel-
lenangebots belegen, sondern der Arbeitslose
dessen Unzumutbarkeit (teilweise Umkehr der
Beweislast). 

LEISTUNGSKÜRZUNGEN
NICHT VOM TISCH

Fest steht für die Kommission auch, dass eine
der Ausbildung oder früheren Tätigkeit des Ar-
beitslosen nicht entsprechendes Angebot
spätestens dann zumutbar sein muss, „wenn
und sobald festgestellt werden kann, dass eine
berufliche Statusminderung unvermeidlich ist,
um den Bezug von Arbeitslosengeld zu been-
den“. (95). 
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Das neue Instrument der PSA-Leiharbeit bietet
einen weiten administrativen Spielraum, um den
politisch gewollten Druck auf Arbeitslose zu er-
höhen. So reichen die vertraglichen Gestaltungs-
optionen in punkto Entlohnung von einem Net-
toentgelt in Höhe der Arbeitslosenunterstützung
(während der PSA-Probezeit) bis hin zu einem
Bruttolohn von beispielsweise 80% oder 90%
des bisherigen Verdienstes. Je nach in Rede ste-
hender Personengruppe lassen sich die Entgelt-
bedingungen an die im Einzelfall maßgebliche fi-
nanzielle und regionale Zumutbarkeit angleichen
– „frische“ Arbeitslose z.B. könnten mit einem
80%-Brutto an die PSA vermittelt werden, be-
reits länger Arbeitslose mit einem Entgelt, das
der Arbeitslosenunterstützung entspricht. Bei
Ablehnung greifen Leistungskürzungen unmittel-
bar. Auch hier dürften es wieder vor allem die
„zuverdienenden“ Ehefrauen mit Steuerklasse V
bzw. Leistungsgruppe D sein, die durch das Zu-
sammenspiel von neuer Zumutbarkeit und „maß-
geschneidertem“ PSA-Angebot vom Arbeits-
markt gedrängt werden. 

Vom Gesetzgeber erwartet die
Kommission eine klare und ver-
pflichtende, von Ermessensspiel-
räumen freie Vorgabe der Sankti-
onstatbestände wie auch der
Sanktionsstärke; empfohlen wer-
den flexible Sperrzeitlängen von
4, 8 und 12 Wochen sowie Lei-
stungskürzungen von 10, 20 oder
30% – wobei auch eine Kombina-
tion beider Sanktionen erwogen
wird.

Alleine das Wissen um dieses
Bündel verschärfter Sanktionen
dürfte viele Arbeitslose wie auch
Beschäftigte billiger und williger
machen.

• Arbeitslosengeld und Arbeits-
losenhilfe – Leistungskürzungen
sind nicht „vom Tisch“

Entgegen vielfacher Beteue-
rungen der vergangenen Wochen
sind Leistungskürzungen für Ar-
beitslose nicht vom Tisch. 

Höhe und maximale Bezugs-
dauer der Versicherungsleistung
ALG I sollen zunächst weiterhin
dem heutigen Arbeitslosengeld
entsprechen. So genannte kollek-
tive Kürzungen – etwa des Leis-
tungssatzes oder der Leistungs-
dauer – sind nicht vorgesehen. Al-
lerdings wird in der Arbeitslosen-
versicherung künftig der Grund-
satz der Dynamisierung von Ent-
geltersatzleistungen (jährliche An-
passung des Bemessungsentgelts an die Lohn-
entwicklung) aufgegeben, was faktisch Leis-
tungskürzungen für Ältere entspricht. Gravieren-
der aber werden beim ALG I die (individuellen)
Kürzungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit
neuer Zumutbarkeit und verbindlicher Eingliede-
rungsvereinbarung sein. Eine Entscheidung über
die zeitliche Begrenzung des Arbeitslosengeldes
will die Kommission davon abhängig machen,
wieweit das Ziel einer Reduktion der Massenar-
beitslosigkeit um 2 Mio. Personen Mitte des Jah-
res 2005 tatsächlich noch erreichbar erscheint.
Da dies unrealistisch ist, drohen die individuellen
Kürzungen nur Vorläufer für kollektive Leistungs-
kürzungen zu sein.

Die heutige Arbeitslosenhilfe wird es den
Vorschlägen der Kommission zufolge in Zu-
kunft nicht mehr geben. Vorgesehen ist ein so
genanntes ALG II, in das auch die heute rd.
900 000 arbeitslosen EmpfängerInnen laufen-
der Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe) ein-

bezogen werden sollen. Über Höhe und Be-
messungskriterien des ALG II finden sich im
Gutachten keine Anhaltspunkte. Klar scheint le-
diglich, dass es sich um eine steuerfinanzierte
(Bundesmittel) und bedürftigkeitsabhängige
Leistung handeln soll; offen ist, ob noch am
Lohnbezug festgehalten wird. Zieht man ein
Fazit aus der seit Monaten laufenden Debatte,
so liegt die Vermutung auf der Hand, dass
sich die Höhe des ALG II dicht am Sozialhilf-
ebedarf bewegen wird. Damit hätten rund
80% der heutigen Arbeitslosenhilfebezieher
mit zum Teil massiven finanziellen Verlusten zu
rechnen. 

Klar und eindeutig spricht sich die Kommis-
sion für die Versicherungspflicht der ALG-II-Be-
zieherInnen in der Kranken- und Pflegeversi-
cherung aus – ihr Status in der Rentenversi-
cherung wird dagegen offen gelassen. Heute
entrichtet die Bundesanstalt für Arbeit für Be-
zieher von Arbeitslosenhilfe Rentenversiche-
rungsbeiträge auf Basis der gezahlten Arbeits-

losenhilfe – das Beitragsvolumen belief sich
zuletzt auf knapp 3,4 Mrd. DM (2001). Dies
dürfte beim ALG II – auch wegen der Einbe-
ziehung aller erwerbsfähigen Sozialhilfeempfän-
ger – aus rein fiskalischen Gründen nicht mehr
der Fall sein. In einer nicht unbeträchtlichen
Zahl von Fällen wird daher Langzeitarbeitslosig-
keit künftig mit späterer Altersarmut korre-
spondieren. Es war die rot-grüne Bundesregie-
rung, die bereits im Jahre 2000 eine drasti-
sche Kürzung der Rentenversicherungsbeiträge
für Bezieher von Arbeitslosenhilfe durchgesetzt
hat. Gegenüber dem bis dahin geltenden
Recht sank die Rentenanwartschaft für ein
Jahr Arbeitslosenhilfe-Bezug um rd. 50%.

3. Schwarzarbeit bekämpft man nicht
durch Ich-AG’s und Mini-Jobs

„Als Vorstufe zu einer vollwertigen Selbststän-
digkeit“ (165) wird eine einfach zu handhabende
Selbstständigkeit eingeführt: die Ich- bzw. Famili-
en-AG. Davon verspricht sich die Kommission die

Überführung von Schwarzarbeit in legale Be-
schäftigung. Aber auch einen Übergang von ei-
nem lohnarbeitsbasierten Versicherungsverhält-
nis zur Privatversicherung. 

SCHWARZARBEIT
WIRKSAM BEKÄMPFEN

Wenn eine wachsende Zahl von Erwerbstätigen
als Selbstständige ihren Lebensunterhalt organisie-
ren müssen, fallen sie (nach spätestens drei Jahren)
aus der kollektiven Sozialversicherung heraus. Die
neue Ordnung des Arbeitsmarktes führt also nicht
nur zu einem neuen Typus des „Arbeitskraftunter-
nehmers“ oder des „unselbständigen Selbstständi-
gen“, sondern zugleich zur weiteren Zurückdrän-
gung solidarischer Umverteilung zu Gunsten kapital-
gedeckter Privatvorsorge. Ein weiterer Schritt in
Richtung der Privatisierung sozialer Risiken.

Das Ziel, Schwarzarbeit abzubauen, ist durchaus
richtig. Allerdings ist ein Großteil der Schwarzarbei-
ter gar nicht arbeitslos gemeldet, sondern geht

gleichzeitig einer regulären Erwerbs-
tätigkeit nach. 

Vielmehr droht ein Anreiz geschaf-
fen zu werden, bisher vollständig
steuerpflichtige Tätigkeiten in diese
neuen Formen von Selbstständigkeit
umzuwandeln; dadurch entstünde ein
wachsender Arbeitsmarktsektor, in
dem lediglich ein geringer Steuersatz
entrichtet würde. Dies würde zu Aus-
fällen bei der Steuer führen. Zudem
entstünden in diesem Fall erhebliche
Mehrkosten bei den Arbeitsämtern.
Diese würden zusätzliche Gelder für
die Subventionierung aufzubringen
haben, die nicht entstanden wären,
wenn die betroffenen Erwerbstätigen
weiter als regulär sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte gearbeitet hät-
ten. 

Die bisherigen 325-Euro-Arbeits-
verhältnisse sollen im Bereich der
haushaltsnahen Dienstleistungen auf
500 Euro erweitert werden. Auf diese
Jobs soll lediglich eine Sozialversiche-
rungspauschale in Höhe von 10 Pro-
zent für die Kranken- und Rentenversi-
cherung erhoben werden.

Vorgesehen ist, dass diese haus-
haltsnahen Tätigkeiten über Dienstlei-
stungsagenturen angeboten werden.
Hierdurch und durch die Absetzungs-
möglichkeit der Aufwendungen des
Privathaushaltes von der Steuer-
schuld könnte ein Teil der Schwarzar-
beit in diesem Bereich legalisiert wer-
den. Allerdings nur dann, wenn nicht

bisher regulär versteuerte und sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeiten durch die verstärkte Inan-
spruchnahme billigerer Mini-Jobs vernichtet wer-
den. Die Ausweitung von Niedriglohnsektoren –
auch über den Bereich der haushaltsnahen Dienst-
leistungen hinaus – verstärkt die Gefahren massi-
ver Verdrängungsprozesse durch Dumping. Zudem
werden Entwicklungsprozesse befördert, die in
Richtung einer Dienstbotengesellschaft zugunsten
der Besserverdienenden gehen, traditionelle ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung wieder ver-
stärkt und sozialen Schutz untergräbt. 

4. Wer ausgebildet werden will, soll zahlen 
Die Hartz-Kommission schlägt vor, ein Ausbil-

dungsZeit-Wertpapier (AZWP) zu schaffen. Jeder
der derzeit 255 000 arbeitslosen Jugendlichen bis
25 Jahre, der keine Berufsausbildung hat, kann das
Ausbildungs-Zeitwertpapier bei den neu einzurich-
tenden regionalen oder lokalen Stiftungen kaufen,
um damit seine Berufsausbildung direkt beim Be-
trieb zu bezahlen. Die Einnahmen dieser Stiftungen
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speisen sich aus einem Rabattkartensystem; einer
privat finanzierten Ausbildung, die von den Eltern,
Großeltern oder anderen Verwandten der Jugendli-
chen in beliebiger Höhe angespart werden kann;
Spenden aus allen gesellschaftlichen Gruppen; Zu-
schüssen der Arbeitsverwaltung.

Bislang liegt die Verantwortung für eine funktio-
nierende Berufsausbildung bei den Unternehmern
– dies hat das Bundesverfassungsgericht in einem
Urteil vom 10.12.1980 ausführlich begründet. Die-
sen Grundsatz missachtet die Hartz-Kommission.
Sie nimmt vorrangig die Familien in die Verantwor-
tung für die Ausbildungsfinanzierung. Ausbildungs-
vorsorge wird zu Bildungs-Pflicht-Sparen. 

Die angesparten Summen können an ver-
schiedensten Stellen im Bildungssystem als
Äquivalent für ab-
gefragte Bildungs-
leistungen einge-
bracht werden. In-
sofern geht dieses
Konzept deutlich
über den Aspekt
der beruflichen
Erstausbildung hi-
naus und würde ei-
ne umfassende Pri-
vatisierung aller
Bildungskosten
einläuten. Dieser
Vorschlag läuft da-
rauf hinaus, Bil-
dung aus dem Ka-
talog der Leistun-
gen des Sozialstaa-
tes zu streichen
und sie zu einem
kostenpflichtigen
Angebot zu ma-
chen. 

Zuschüsse von
der Bundesanstalt
für Arbeit zur Finan-
zierung der berufli-
chen Erstausbildung in großem Umfang wurden
in der Vergangenheit von allen Beteiligten abge-
lehnt. Übereinstimmend war man der Meinung,
dass dies nicht Aufgabe der Beitragszahler sei, da
die primäre Ausbildungsverantwortung bei der
Wirtschaft und dem Öffentlichen Dienst liege.
Wer nicht ausbildet, soll zahlen!

Das Ausbildungs-Zeitwertpapier ist ein un-
taugliches Instrument zur Lösung der Ausbil-
dungsmisere bei jugendlichen Arbeitslosen. Es
muss damit gerechnet werden, dass es zu ei-
nem dramatischen Abbau der von den Betrieben
finanzierten Berufsausbildung kommt. Insge-
samt würde damit das Ende der von den Arbeit-
gebern finanzierten Berufsausbildung eingeläu-
tet. Die Beitragszahler der Bundesanstalt für Ar-
beit und die Familien der Auszubildenden wür-
den die Hauptlast der Ausbildungskosten tragen.
Die Arbeitnehmer wären dann doppelt belastet:
Durch Kauf/Ansparen des Ausbildungs-Zeitwert-
papiers und als Beitragszahler bei der Arbeitslo-
senversicherung.

5. Job-Floater: nicht Kapital- sondern Nach-
fragemangel ist das Problem

In Zeiten, in denen quer durch alle großen politi-
schen Lager „Haushaltskonsolidierung“ Priorität
hat, steht jeder Politikvorschlag unter Finanzie-
rungsvorbehalt. Die Hartz-Kommission musste
sich auch hier etwas neues einfallen lassen.
„Stellt ein Unternehmen einen Arbeitslosen nach
Ablauf der Probezeit dauerhaft ein, erhält das Un-
ternehmen die Option auf ein Finanzierungspaket
in Form eines Darlehens... Mit einem Job-Floater
in Höhe von 100 Tsd. Euro (50 Tsd. Euro Förderkre-
dit, 50 Tsd. Euro Nachrangdarlehen) und eine Ver-
gabe für 100 Tsd. Arbeitnehmer pro Jahr ergäbe

sich ein Finanzierungsbedarf von 10 Mrd. Euro pro
Jahr.“ (33)

Der problematische Ansatzpunkt des Job-Floa-
ter besteht zum einen darin, dass es nicht in er-
ster Linie an Kapital, sondern an der entsprechen-
den Nachfrage fehlt. Indem der Job Floater im
wesentlichen Lohnkostenzuschüsse verteilt, be-
steht die Gefahr der Mitnahmeeffekte und der
Fehlallokation von Kapital. Die Finanzierung ist un-
sicher; sie steht und fällt mit den projektierten
Einspareffekten durch den Abbau der Massenar-
beitslosigkeit.

Zusätzlich zum Job-Floater schlägt die Hartz-
Kommission Maßnahmen zur Verbesserung der
kommunalen Infrastruktur in strukturschwachen
Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit (vor allem Ost-

deutschland) vor. Investitionen im Rahmen des So-
lidarpakt II sollen hierzu vorgezogen werden. 

Die Kommission greift einen Grundgedanken
der alternativen Wirtschaftspolitik auf: „Um das
Ziel der Vollbeschäftigung zu erreichen, müssen
arbeitsmarkt-, wirtschafts- und sozialpolitische In-
itiativen koordiniert werden... Die Landesar-
beitsämter werden deshalb zu Kompetenz-Center
umgewandelt, deren beschäftigungspolitische
Aufgaben steuerfinanziert sind.“ (231) Es wird ei-
nen Schritt nach vorne bedeuten, wenn über sol-
che Kompetenz-Center die regionalen Cluster wei-
terentwickelt und neue Strukturen angesiedelt
werden.

EINEN NEUEN GESELLSCHAFTS-
VERTRAG DURCHSETZEN

Dies hängt maßgeblich davon ab, in welchem
Umfang Investitionsprogramme insbesondere für
strukturschwache Regionen aufgelegt werden. Die
vorgesehenen 10 Mrd. Euro zur Stärkung der kom-
munalen Infrastruktur reichen angesichts der in
den letzten Jahren erfolgten Kürzungen in den In-
vestitionshaushalten und der verschärften kommu-
nalen Finanzprobleme allerdings nicht aus. Ihre ist
zudem offen. 

Desgleichen bleibt in dem gesamten Bericht der
Zusammenhang zu den Verteilungsverhältnissen
ausgeblendet. Bei den realen Nettolöhnen, d.h.
nach Abzug der Steuern und Sozialabgaben, ver-
zeichnen die Arbeitnehmer in Deutschland von
1992-1999 einen durchschnittlichen jährlichen
Rückgang von 0,2%. Die Mobilisierung von Nach-
frage für die qualitative Entwicklung des Binnen-
marktes ist unter diesen Bedingungen nicht mög-

lich. Die Vorschläge der Hartz-Kommission ändern
an dieser Negativ-Entwicklung nichts.

Hartz-Kommission und Regierungskoalition wol-
len eine „Allianz der Profis“ für eine Politik des ge-
samtgesellschaftlichen Co-Managements bilden.
Sie versprechen den Abbau der Arbeitslosigkeit
durch eine ausgeglichene Verteilung von Opfern
und Erfolgen. Doch genau dieses Versprechen
wird nicht eingelöst. 

Wir registrieren, dass die Politik der Mitte keinen
Frontalangriff auf die sozialen Rechte der Lohnab-
hängigen und Arbeitslosen versucht wie die christ-
und freidemokratische Opposition. Der von Hartz
verfolgte Ansatz eines gesamtgesellschaftlichen
Co-Managements löst aber auch nicht das Schlüs-
selproblem der Massenarbeitslosigkeit.

– Auch Leiharbeit muss sozial gesicherte Arbeit
sein. Die Entlohnungsbedingungen müssen denen
des entleihenden Betriebes entsprechen. Eingriffe
in die Tarifautonomie sind zurückzuweisen.

– Die Zumutbarkeitsregelungen sind seit 1975
bereits acht Mal verschärft worden. Weiterer
Druck auf Arbeitslose ist abzulehnen. Leistungs-
kürzungen müssen vom Tisch.

– Die Ausweitung von Niedriglohnsektoren
droht Dumping- und Verdrängungskonkurrenz zu
verstärken. Deshalb keine Ausweitung der gering-
fügigen Beschäftigung auf 500 Euro. 

– Das Angebot an qualifizierten Dienstleistun-
gen muss zu sozial abgesicherten Bedingungen für
die Beschäftigten erweitert werden. Für Schwarz-
arbeit müssen die Unternehmen zur Verantwor-
tung gezogen werden.  

– Die Hartz-Kommission verfolgt konservative
Familien- und Geschlechterbilder. Zumutbarkeitsre-
gelungen dürfen nicht vom Trauschein abhängig
gemacht werden. Durch Förderung von Frauen
und gender mainstreaming ist Chancengleichheit
auf dem Arbeitsmarkt herzustellen.

– Statt Privatisierung der Ausbildungsfinanzie-
rung auf Kosten der Auszubildenden und ihrer Fa-
milien muss der Grundsatz gelten: Unternehmen,
die nicht ausbilden, müssen zahlen.

Für die Gewerkschaften gilt es, einen neuen Ge-
sellschaftsvertrag ohne Abbau von sozialen Rech-
ten und Leistungen durchzusetzen. Gewerkschaf-
ten haben eine gesamtgesellschaftliche Gestal-
tungsfunktion, ein politisches Mandat für grundle-
gende gesellschaftliche Reformen. Dies gilt es
wahrzunehmen!

* Wissentransfer ist eine unabhängige, gemein-
nützige „wissenschaftliche Vereinigung für Kapitalis-
musanalyse und Gesellschaftspolitik“. In ihr arbeiten
und diskutieren HochschullehrInnen, Gewerkschafte-
rInnen und JournalistInnen mit dem Ziel, die Hege-
monie von Neoliberalismus und anti-aufklärischen
Theorien und Politikkonzepten zu durchbrechen. Wis-
sentransfer veranstaltet Tagungen und Seminare. Die
Mitglieder von Wissenstransfer stehen als Referen-
tInnen zur Verfügung. Wissenstransfer ist zur Finan-
zierung seiner Arbeit auf Spenden angewiesen. Infor-
mationen unter: www.wissentransfer.info E-Mail: bu-
ero@wissenstransfer.info 
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